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1. Aufgabenstellung und Vorgehen 

1.1  Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Ausgangslage Gehen ist die ursprünglichste und menschlichste Form der Fortbewe-

gung. Gute und sichere Bedingungen für das Zu Fuß Gehen gewährleis-

ten die Eigenständigkeit und die Mobilität bis ins hohe Alter, regelmäßi-

ge Bewegung beeinflusst wie kein anderer Faktor die Gesundheit, die 

körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und ist mitentschei-

dend für die Lebensqualität im Alter. Städte für Fußgängerinnen und 

Fußgänger sind attraktive Städte. Beim Gehen wird der öffentliche 

Raum am intensivsten und unmittelbarsten genutzt - Gehen bedeutet 

auch Erleben von öffentlichen Räumen. Attraktive Wegeverbindungen, 

Plätze und Grünanlagen sind ein Indiz für ein urbanes Lebensgefühl. 

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans VEP 20201 wurden bislang 

die Verkehrsarten MIV (motorisierter Individualverkehr), ÖV (Öffentlicher 

Verkehr) und Radverkehr separat analysiert und darauf aufbauend spe-

zifische Maßnahmenkonzepte erstellt. Ein eigenständiges Fußverkehrs-

konzept liegt bislang nicht vor2.  

Die Erarbeitung von Fußverkehrskonzepten umfasst ï in Anlehnung an 

die Planungsprozesse3 bei anderen Verkehrsarten (motorisierter Indivi-

dualverkehr (MIV), öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Radver-

kehr) -die Festlegung von Grundsätzen, Leitlinien und Qualitätsstan-

dards, die Entwicklung eines attraktiven, sicheren und lückenlosen Net-

zes, die problemorientierte Bestandsanalyse sowie ein Maßnahmen- 

und Handlungskonzept mit einer entsprechenden Öffentlichkeits-

beteiligung. 

Ein wichtiges Ziel von Planungen für den Fußverkehr ist es, ein mög-

lichst engmaschiges, sozial sicheres Netz vorzuhalten, das größtmögli-

che Bewegungsfreiheit und Wahlmöglichkeit bietet. Gehbeziehungen 

sind meist weniger linear zielgerichtet auf einzelne Achsen bezogen. 

Vielmehr bedeutet Gehen auch Erleben von Stadträumen. Bestandteil 

der Mobilität aller ist auch die Ermöglichung körper- und rollengerechter 

Mobilität für alle sozialen Gruppen. Die Sicherstellung sozialer Kontakte 

ist maßgebend und erfordert eine konsequente Abstimmung von Stan-

dards, insbesondere für Kinder und Ältere bzw. Mobilitätseingeschränk-

te.  

                                                
1
  Verkehrsentwicklungsplan 2020 der Stadt Norderstedt ï Fortschreibung 2007 (Bearbeitung 

SHP Hannover). 

2
  Als ein wichtiges Handlungsziel wird jedoch benannt: ĂDas ZufuÇgehen wird insbesondere f¿r 

kurze Wege auf Stadtteilebene gefºrdertñ (VEP, S. 14). 

3
  Vgl. Leitfaden  für Verkehrsplanungen (FGSV, 2001). 
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Wer sich als Fußgänger/in unterwegs wohl fühlt, wird häufiger zu Fuß 

gehen und z.B. das Auto häufiger stehen lassen oder auch längere We-

ge zwischen Parkplatz und Ziel gerne in Kauf nehmen. 

Laut Verkehrsentwicklungsplan VEP 2020 (Analyse 2004) liegt der Fuß-

verkehrsanteil in Norderstedt bei vergleichsweise niedrigen 16 %4, die 

Prognosen der Planfälle gehen von einem noch niedrigeren Niveau (14 

%) aus. Andererseits ist die Motorisierungsrate mit 620 Pkw / 1000 EW 

vergleichsweise hoch, der Radverkehrsanteil liegt bei 17 %. 

Aufgabenstellung  Ziel ist die Erarbeitung eines eigenständigen Fußverkehrskonzeptes in 

einem kooperativen Planungsprozess. Für die Gesamtstadt soll ein at-

traktives und sicheres Hauptfußwegenetz (Fußwege 1. und 2. Ordnung) 

entwickelt werden.  

Insbesondere im Hinblick auf die Belange schwächerer Verkehrs-

teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie Kinder, ältere Menschen 

oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sollen die Bedingungen 

für den Fußverkehr im Alltag verbessert werden ï ganz im Sinne der Si-

cherung einer eigenständigen und nachhaltigen Mobilität.  

Insgesamt soll in Norderstedt ein fußgängerfreundliches Klima erreicht 

werden, mehr Menschen sollen zu Fuß gehen und sich im öffentlichen 

Raum aufhalten, um so lebendige und urbane Strukturen zu schaffen. 

Damit wird auch die Erwartung verknüpft, dass die Potenziale weiter 

ausgeschöpft werden können und der Fußverkehrsanteil steigt. 

1.2  Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Die Stadt Norderstedt  Die Stadt Norderstedt (76.337 EW (Stand 30.08.2013)) ï gegründet 

1970 ï ist der Zusammenschluss der vormals eigenständigen Gemein-

den Friedrichsgabe, Garstedt, Harksheide und Glashütte auf einer Ge-

samtfläche von 5.810 ha. Die Stadt ist Teil der Metropolregion Hamburg 

mit engen Verflechtungen in die Hansestadt Hamburg. Norderstedt-Mitte 

ist der geografische Mittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten und Behör-

den (Rathaus, Volkshochschule) sowie U-Bahn-Anbindung an Hamburg. 

Ab Norderstedt-Mitte Richtung Norden nach Ulzburg-Süd verkehrt die 

Linie A2 (AKN).  

 

 

                                                
4
  Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 23% (MID, 2008) (www.mobiltaet-in-deutschland.de). 

http://www.mobiltaet-in-deutschland.de/
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Bild 1-1: Übersicht der Stadtteile Norderstedt (Quelle: Stadt Norderstedt. 2013) 

 

Stadtteile Einwohner (Stand 2009) 

Friedrichsgabe 7.815 

Harksheide 24.325 

Garstedt 20.431 

Glashütte 9.660 

Norderstedt-Mitte 12.689 

Quelle: Statische Daten der Stadt Norderstedt (2009)  
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Die Stadt Norderstedt ist fünft größte Stadt in Schleswig-Holstein, wich-

tiger Standort für Industrie und Gewerbe in der nördlichen Wirtschaftsre-

gion um Hamburg und attraktiver Wohnort und Arbeitsplatz (ca. 5.800 

Firmen in den acht Gewerbegebieten mit ca. 34.000 Arbeitsplätzen (mit 

z. T. international bekannten Unternehmen). In Garstedt mit U-Bahn-

Haltepunkt im Untergeschoss liegt das Herold-Center (zweitgrößtes EKZ 

in Schleswig-Holstein). Das Arriba-Erlebnisbad ist eines der größten 

Schwimmbäder Norddeutschlands. 

Die Stadtteile zeichnen sich durch gewachsene Siedlungsstrukturen aus 

und verfügen über eigene Nahversorgungsbereiche Die Bebauung ist 

charakterisiert durch landwirtschaftlich geprägte Anwesen, Ein- und 

Mehrfamilienhausgebiete bis hin zu mehrgeschossigen Wohnbauten. 

Die Baugebiete sind durchgrünt, Spielplatzanlagen sind integriert, ein 

Netz von separaten Rad- und Fußwegeverbindungen durchzieht das 

Stadtgebiet. Norderstedt wird als ĂStadt im Gr¿nenñ bezeichnet. 

Mehrfamilienhausgebiete (1960er und 1970er Jahre) gibt es vor allem in 

Garstedt (westl. des Herold-Centers) und in Glashütte. Quartiere mit be-

sonderen Qualitäten für Seniorinnen und Senioren liegen ebenfalls in 

den zentralen Lagen des Stadtteils Garstedt. Gebiete mit hoher Entwick-

lungsdynamik sind Friedrichsgabe (Frederikspark) und Norderstedt-Mitte 

mit einer gemischten Baustruktur (GEWOS, 2009). 

Quer durch den Süden der Stadt führt die B432 (Ohechaussee, Och-

senzoller Straße, Segeberger Straße, Glashütte) Richtung Kreisstadt 

Bad Segeberg. Die zentrale Nord-Süd-Verbindung ist die Ulzburger 

Straße (DTV bis zu 22.500 Kfz/ Tag). In Norderstedt gibt es ein Fahrrad-

verleihsystem der Fa. Nextbike, das zur Landesgartenschau 2011 einge-

führt wurde sowie ein Carsharing-Angebot an drei Standorten. 

 

Künftige Stadt- und Verkehrsentwicklung: Konzeptionelle Rahmenpläne 

Die zukünftige Entwicklungsrichtung von Norderstedt ist in folgenden 

Planwerken festgeschrieben: Flächennutzungsplan (mit informellem 

VEP), Landschaftsplan, Lärmaktionsplan sowie im Integrierten Stadt-

entwicklungskonzept (ISEK 2009). Festgelegt ist in diesen Rahmenplä-

nen, dass der Entwicklungsgleichklang der Stadt im Grünen zwischen 

Wohnen, Arbeiten und Erholen fortgeführt werden soll. 

Dazu zählen u. a.:  

- der Ausbau der bestehenden Freiflächen für die Naherholung als 

Rückgrat eines landschaftsbezogenen Rad- und Fußwegenetzes, 

Neugestaltung Stadtpark; 
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- die Entwicklung des neuen Stadtquartiers Frederikspark in Fried-

richsgabe5 und  

- die Neugestaltung der Ulzburger Straße in einem kooperativen Be-

teiligungsverfahren6. 

Die Sicherung des Freiraumsystems und der Ausbau der bestehenden 

Freiflächen für die Naherholung sind im Landschaftsplan 2020 (2007) 

festgelegt. Für den Freizeitverkehr wurde das Grüne Leitsystem - ein 

vernetzter Verbund von Grünflächen ï entwickelt. Mit dem Grünen Leit-

system soll im besiedelten Bereich ein vom Straßenverkehr unabhängi-

ges Netz aus Grünflächen, stadtteilbezogenen Park- und Grünanlagen 

sowie sonstigen Grünverbindungen geschaffen werden7. Rad- und 

Wanderwege als Themenrundwege8 sind Bestandteil dieses Konzeptes.  

Das Reitwegekonzept von 2004 und die anstehende Aktualisierung die-

ses Konzeptes im Jahr 2013 sind bestrebt, durch Wegetrennung Kon-

fliktbereiche zwischen den unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern 

zu entschärfen. 

Der Lärmaktionsplan Norderstedt (LAP 2008/2013) hat als einen we-

sentlichen Baustein in der Maßnahmenpalette die Förderung des Fuß-

verkehrs. 

 

1.3  Vorgehen und Aufbau des Berichts 

Handlungskonzepte zur Förderung des Fußverkehrs müssen für alle Be-

teiligte (lokale Akteure/ Akteurinnen, Gesamtheit der Bewohnerinnen 

und Bewohner) einen Nutzen versprechen, das heißt positiv besetzt und 

in eine Gesamtstrategie eingebunden sein. Diese Gesamtstrategie um-

fasst die notwendige Infrastruktur, die Beteiligung der Nutzerinnen und 

Nutzer sowie der lokalen Akteure, Öffentlichkeitsarbeit und die Integrati-

on in das Verwaltungshandeln.  

Die Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Gutachtens ist in mehrere 

Arbeitsschritte untergliedert, die die fachlichen Teilbereiche Bestandser-

fassung, Entwurfsgrundlagen (Festlegen von Qualitätsstandards), Kon-

zeption eines Hauptfußwegenetzes (Fußwege 1. und 2. Ordnung), eine 

Mängelanalyse und die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes umfas-

sen (s. Bild 1-2). 

                                                
5
  Vgl. Rahmenplan Friedrichsgabe Nord ï räumliches Strukturkonzept. 

6
  Vgl. Rahmenkonzept Ulzburger StraÇe Norderstedt sowie die Brosch¿ren ĂMeilensteinchenñ 

01-03. 

7
  Vgl. Landschaftsplan 2020, Kapitel 2.2.1., vgl. auch Stadtentwicklungsprogramm Norderstedt 

2010 (STEP 2010). 

8
  Vgl. Integriertes Wegenetz (Themenrundwege, AG Fußwege, AG Radwege, AG Reitwege und 

AG EBOE-Trasse) und Reitwegekonzept 2013. 
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Bild 1-2: Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Fußverkehrskonzeptes 

Die Bedeutung des Fußverkehrs für die Stadt(teil)qualität wird anhand 

des Erkenntnisstandes aus Forschung und Praxis im Kap. 2 dargestellt. 

Als Grundlage für die Mängelanalyse, die Diskussion im projektbeglei-

tenden Beirat sowie die Konzeption des Handlungskonzeptes bzw. von 

Maßnahmen wurden Leitlinien, Zielvorstellungen und Qualitätsstan-

dards (Kap. 3) für die Gestaltung des Netzes vorgelegt. Die Basis dafür 

sind bestehende Richtlinien und Regelwerke (s. die Veröffentlichungen 

der FGSV im Literaturverzeichnis). Die Konzeption eines Fußver-

kehrsnetzes für das Untersuchungsgebiet, bestehend aus Fußwegen 1. 

Ordnung (Hauptfußwegebeziehungen zur Sicherung der Nahmobilität im 

Alltagsverkehr) und Fußwegen 2. Ordnung (Erschließung wichtiger Ein-

richtungen bzw. Ziele auf Stadtteilebene (Nahversorgungszentren, 

Schulen, Kindertagesstätten)), wird in ebenfalls in Kap. 3 dargestellt.  

In Kap. 4 wird das Beteiligungskonzept vorgestellt. Das Beteiligungs-

konzept umfasst die Begleitung der Erarbeitung des Fußverkehrskon-

zeptes durch einen projektbegleitenden Beirat und die Durchführung von 

Stadtspaziergängen in allen fünf Stadtteilen mit der interessierten Öf-

fentlichkeit. 
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Das Ergebnis der Netzkonzeption und des intensiven Abstimmungs-

prozesses im projektbegleitenden Beirat und mit der Verwaltung ist das 

Fußverkehrsnetz, vorgelegt für die Gesamtstadt und für die einzelnen 

Stadtteile (s. Kap. 5). 

Die Mängelanalyse (Kap. 6) im Hauptfußwegenetz beinhaltet die Be-

wertung der Fußwege 1. Ordnung im Längs- und Querverkehr anhand 

der Kriterien Sicherheit, Alltagstauglichkeit, Komfort, Erlebnisattraktivität 

anhand der festgelegten Standards, dargestellt in Form von prototypi-

schen Mängeln und entsprechenden Maßnahmen (s. auch die Karten 

5a-e und 6a-e) sowie die Maßnahmenempfehlungen in Kap. 7. Detail-

liert dargestellt werden in Kap. 7 zwei wichtige Bereiche: in Garstedt 

(rund um das Herold-Center) (Beispiel für Umfeld von Nahversorgungs-

zentrum), in Norderstedt-Mitte die Rathausallee (Ulzburger Straße bis 

Moorbek-Rondeel) (Beispiel für einen zentralen Bereich mit Rathaus, 

Geschäften und zentralem ÖPNV-Zugang).  

Die Empfehlungen geben abschließend einen Überblick über die Ge-

samtkonzeption und die notwendigen Schritte zur Verbesserung der Si-

tuation im Fußverkehr (Kap.8). 
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2. Bedeutung des Fußverkehrs für die Stadt(teil)-

qualität 

Zu Fuß Gehende erzeugen keinen Lärm, keine Abgase und haben den 

günstigsten spezifischen Flächenbedarf. Der öffentliche Raum ï Stra-

ßen, Plätze, Parks ï ist für die meisten Menschen ein sehr wichtiger Teil 

der außerhäuslichen physischen Umwelt, ein Ort des Austausches und 

der zufälligen Begegnung, ein wichtiger Entwicklungsraum für Kinder 

und Jugendliche. Fußgängerinnen und Fußgänger beleben den öffentli-

chen Raum. Eine besondere Bedeutung kommt dem Quartier zu, in dem 

viele Aktivitäten stattfinden.9 

Mobil im Quartier bedeutet Nahraumqualität. Für die Ausbildung von 

Nahraumqualitäten (Stadtteilqualität) kommt der Gestaltung des öffentli-

chen Raumes - zur Sicherung von Erschließung und Aufenthalt sowie 

von Aktivitäten und Erlebnismöglichkeiten - eine wichtige Bedeutung zu. 

Neben den rein Ăverkehrstechnischñ bestimmten Anforderungen an Be-

wegungsräume, an Querungen und Beläge sind darüber hinaus Gestal-

tungs- und Wahrnehmungsqualitäten zu verbessern, Optionen für Aktivi-

tªten Ăauf dem Wegñ (Aufenthalt, Beobachtung, Spiel, Kommunikation) 

zu erweitern. 

Fußverkehr ist keine Restgröße 

Jeder Weg beginnt und endet zu Fuß. Zu Fuß Gehen ist demnach eine 

wichtige Größe zur Mobilitätssicherung und keine Restgröße: Fußver-

kehr ist auch Verkehr10. Die bundesweite Mobilitªtserhebung ĂMobilitªt 

in Deutschlandñ (MID) belegt, dass im Modal-Split der Fußverkehr mit 24 

% Verkehrsanteil die zweitstärkste Verkehrsart hinter dem Pkw mit 58 % 

(vgl. Infas, 2008) ist. Hinzu kommen viele, vor allem kleinräumige Fuß-

wege als Teil einer Wege- und Fahrtenkette, d. h., jede /jeder legt zu-

mindest einen Teil seiner Route immer auch zu Fuß zurück.  

Beispiele deutscher Städte zeigen, dass durchaus auch Anteile deutlich 

über 30 % erreicht werden können11. Dies darf aber nicht darüber hin-

weg tªuschen, dass der FuÇverkehr noch wenig als Ăeigenstªndige Ver-

                                                
9
  Vgl. ausführlicher KRAUSE et al., 2005; Kap. 3. 

10
  Verkehr definitionsgemäß verstanden als Ortsveränderung von Personen (also auch von Per-

sonen, die zu Fuß unterwegs sind), Gütern, Nachrichten oder Energie. 

11
  Fußverkehrsanteile mit ca. 30 Prozent: Metropolen wie Berlin und Frankfurt (30 %), wobei der 

Anteil in einzelnen Stadtteilen noch höher ausfällt (z.B. Berlin-Mitte 35 %), bei den Großstädten 
sind Fürth (Bayern) mit 35 % und Jena (Thüringen) zu nennen, bei den Städten unter 100.000 
Einwohnern sind es Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) mit 33 % und Viernheim (Hessen) 
mit 31 % (eigene Zusammenstellung nach Auswertung unterschiedlicher Quellen wie System 
repräsentativer Verkehrsbefragungen/Mobilität in Städten ï SrV 2008, Haushaltsbefragungen 
der Städte). Da Wege über Aktivitäten an unterschiedlichen Orten definiert werden und sie dem 
Verkehrsmittel mit dem größten Anteil zugeordnet werden, bilden diese Statistiken die vielen 
Fußwegetappen zum Auto, zum ÖPNV usw. gar nicht mit ab. Somit wird der Stellenwert der 
Fußwege systematisch bzw. definitorisch unterschätzt. 
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kehrsartñ wahrgenommen wird, die eigene Konzepte, ein sicheres und 

leistungsfähiges Netz sowie ausreichende Dimensionierung und Gestal-

tung des öffentlichen Raums erfordert. 

Die mittlere Wegelänge zu Fuß beträgt im Bundesdurchschnitt 1,4 km 

(mittlere Wegelänge über alle Verkehrsmittel 11,5 km), bei einer mittle-

ren Geschwindigkeit von 4,3 km/h und einem mittleren Zeitaufwand von 

23 min. Nach der MID sind über die Hälfte aller Wege zum täglichen 

Einkauf, zur Schule oder zu verschiedenen Freizeitaktivitäten (Besuche 

von Freunden und Verwandten, Kirche, Sport, Gaststätten und Restau-

rants) kürzer als zwei Kilometer, Ein Drittel der Wege ist sogar kürzer als 

ein Kilometer (vgl. Infas, 2008). 

Fußgängerinnen und Fußgänger gehen unterschiedlich schnell. Die 

Gehgeschwindigkeit ist abhängig von persönlichen Merkmalen, den Be-

gleitumständen des Weges, den Umfeldbedingungen und dem Zweck 

des Weges (s. Bild 2-1). 

Bild 2-1:  Einflussfaktoren auf die Fußgängergeschwindigkeit  

 (Quelle: ILS, 2001) 

Eine besondere Bedeutung spielt das Alter und die Art der Mobilitätsein-

schränkung. Dies wurde eindrucksvoll in einem Feldversuch Ă250m-

Laufñ in Wien demonstriert12 . 

                                                
12

  23 Personen mit individuellem Geh-/Fahrtempo aufgrund von verschiedenem Alter, verschie-

denen Mobilitätsmustern (Menschen im Rollstuhl, blinde Menschen, ältere Menschen, Eltern 
mit Kinderwagen, Kinder, Erwachsene) nahmen teil. 

Fußgänger unterschei-
den sich in ihrem Ver-

kehrsverhalten 
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Bild 2-2 zeigt anschaulich die in 3 Minuten zurückgelegte Strecke und 

macht deutlich, dass der genormte Mobilitätsradius (3 Minuten = 250 m) 

nicht auf alle zutrifft (STADT WIEN, 2004). 

Bild 2-2:  Innerhalb von 3 Minuten zurückgelegte Strecke in Meter                 
(Quelle: STADT WIEN, 2004) 

 

Der öffentliche Raum und seine Einrichtungen müssen eine gleichbe-

rechtigte und selbstständige Teilnahme Aller am urbanen Leben ermög-

lichen. Dies ist im Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG) verankert. 

Eingegangen wird in diesem Gesetz verstärkt auf die Notwendigkeit der 

Sicherung einer eigenständigen Mobilität und Anforderungen an die Ge-

staltung des öffentlichen Verkehrsraumes. Neu ist auch die Erweiterung 

der Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen durch die Definition 

mobilitätseingeschränkter Menschen13, so dass damit insgesamt etwa 

                                                
13

  Zur Definition: 

 ĂAls mobilitätsbehindert im engeren Sinn gelten Personen, die aufgrund dauerhafter, zu-
meist krankheitsbedingter, Behinderung Einschränkungen in ihrer Mobilität hinnehmen müs-
sen. Dazu zählen: Geh- und Sehbehinderte (einschließlich RollstuhlfahrerInnen), Greifbehin-
derte, Kleinwüchsige, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörbehinderte, geistig Behin-
derte sowie Personen mit Orientierungsschwierigkeiten oder psychischen Behinderungen. 

 Diese Personen werden im Folgenden unter dem Begriff ĂBehinderteñ zusammengefasst.  

 Als mobilitätsbehindert im weiteren Sinn können Personen bezeichnet werden, die entwe-
der altersbedingt oder durch bestimmte Umstände zeitweilig mobilitätseingeschränkt sind, wie 
SeniorInnen, Kinder, Personen mit vorübergehenden körperlichen Beeinträchtigungen (z.B. 
durch Unfall), Personen mit Kinderwagen und/oder Gepäck. 

 Diese Personen werden im Folgenden unter dem Begriff ĂMobilitªtseingeschrªnkteñ zusam-
mengefasstñ (BMVBW, 2000). 

Barrierefreiheit im öffent-

lichen Raum ist wichtig 
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30 % der Bevölkerung beschrieben werden können. Die Diskussion um 

den demografischen Wandel der Gesellschaft mit einer rapide alternden 

Bevölkerung unterstreicht die Dringlichkeit der Problematik. 

Barrieren betreffen also nicht nur Menschen mit Behinderungen, son-

dern auch mobilitätsbeeinträchtigte Menschen (auch diejenigen mit tem-

porärer Behinderung wie etwa einem Gipsfuß), Seniorinnen und Senio-

ren, Kinder und Begleitpersonen. Bauliche Hindernisse, Lichtsignalanla-

gen (LSA), die nicht auf dem Stand der Technik sind, Mängel in der Aus-

führung und schlechte Wartung (wie etwa rutschige, unebene Beläge, 

Stiegen ohne Rampen, hohe Gehsteigkanten, etc.) bedeuten für die Be-

troffenen nicht nur, dass sie ein bestimmtes Ziel oder Gebäude nicht er-

reichen können. Es kann so weit gehen, dass sie von der selbstständi-

gen Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen sind. 

 

Im Rahmen eines Projektes in NRW sind empirische Studien zum Mobi-

litätsverhalten in vier Kölner Stadtvierteln14 durchgeführt worden. Da-

nach wird der tªgliche Einkauf zu einem weit ¿berwiegenden Anteil Ăvor 

Ortñ durchgef¿hrt. (BECKMANN/ WULFHORST, 2003). 

Wichtige Ergebnisse: 

- Restaurants und Kneipen im eigenen Stadtviertel werden vorrangig 

zu Fuß aufgesucht. 

- In zentral gelegenen, dicht bebauten und gemischt genutzten Quar-

tieren werden über 90 % der täglichen Einkaufswege im eigenen 

Stadtviertel zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. 

- 50 % aller Einkaufswege sind kürzer als 1.000 m. 

Hingewiesen wird in dem Beitrag von BECKMANN/ WULFHORST, 

(2003) auf eine Untersuchung aus Leipzig zur Nahmobilität, wonach sich 

bei einer Betrachtung von Einkaufszentren in stadtintegrierten Lagen er-

geben hat, dass hohe Anteile der Bevölkerung die Center zu Fuß oder 

mit dem Rad aufsuchen15. Abhängig von Angebots- und Konkurrenz-

strukturen können sogar beachtliche Anteile des Großeinkaufs und des 

ĂShoppings/Bummelnsñ wohnungsnah erfolgen. 

Daraus lässt sich ableiten, dass Handel und Wirtschaft vom Fußverkehr 

profitieren und potenzielle starke Partner für eine Stärkung des Fußver-

kehrs sein können. 

 

                                                
14

  Die vier Stadtviertel: Zentrales Quartier aus der gründerzeitlichen Stadtentwicklung, Mischge-

biet in Zentrumsnähe, am Stadtrand gelegener Stadtteil (20er/30er Jahre mit gewachsener 
Nutzungsmischung, Wohnquartier als Stadterweiterung (70er Jahre) mit Einkaufszentrum. 

15
  Allee-Center 54 %, Leipzig-Lindenau 36 % (BECKMANN/ WULFHORST, 2003). 

Einzelhandel und Gastro-
nomie profitieren vom 

Fußverkehr 
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Die oben erwähnte Studie in den vier Kölner Stadtvierteln belegt auch, 

dass Freizeitaktivitäten im Nahbereich der Wohnung (Ò 500 m) stattfin-

den.  

- Bei Freizeitaktivitäten im Nahbereich weisen folgende Personen-

gruppen überproportional hohe Anteile auf: Schülerinnen und Schü-

ler 30%), Arbeitslose (28%), Auszubildende (27%), Selbstständige, 

Teilzeitbeschäftigte und Studierende dagegen unterdurchschnittliche 

Anteile (8% bzw. 9%) (mittlerer Anteil der Aktivitäten bei 16 %). 

- Unerwartet niedrig ist der unterdurchschnittliche Anteil von Rentne-

rinnen und Rentnern (12%) und Hausfrauen/Hausmännern (jeweils 

12%) mit Freizeitaktivitäten im Nahbereich (mittlerer Anteil der Aktivi-

täten bei 16 %). 

(BECKMANN/ WULFHORST, 2003). 

 

Fazit 

Straßen und Plätze im Stadtgebiet sind Aufenthalts- und Lebensraum. 

Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an deren Gestaltung. 

Anforderungen an die Gestaltung des öffentlichen Raums 

¶ Überschaubarkeit, Sicherheit und Sauberkeit 

¶ Plätze und Flächen zum Verweilen/ Aufenthalt 

¶ Attraktive, sichere Wege und Freiflächen 

¶ Kurze Wege bei guter Nahversorgung: viele Bedürfnisse können 

innerhalb des Quartiers abgedeckt werden 

¶ Barrierefreie Erreichbarkeit wichtiger Ziele 

¶ Haltestellen des ÖV in der Nähe (300 - 500 m) 

¶ Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, Rollator (an wichtigen Zie-

len) 

¶ Platz zum Abstellen von Fahrrädern (an wichtigen Zielen) 

 

 

 

Auch Freizeitaktivitäten 

finden im Nahbereich statt 
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3. Netzkonzeption und Netzqualitäten 

Die Konzeption von Fußverkehrsnetzen umfasst in Anlehnung an den 

Planungsprozess16 die Festlegung von Grundsätzen, Leitlinien und Qua-

litätsstandards, die Konzeption eines attraktiven, sicheren und lückenlo-

sen Netzes, die Problemorientierte Bestandsanalyse sowie ein Maß-

nahmen- und Handlungskonzept mit einer entsprechenden Öffentlich-

keitsbeteiligung. Zu Beginn des Planungsprozesses sollten Grundsätze 

und Leitlinien formuliert und abgestimmt werden (vgl. Kap. 3.2). Sie bil-

den die Grundlage für die Netzkonzeption bzw. Netzdichte, die Män-

gelanalyse sowie die Entwicklung von Maßnahmenkonzepten zur Förde-

rung des Fußverkehrs. Wesentliche Ziele sind beispielsweise die Schaf-

fung von attraktiven und sicheren Verbindungen zwischen wichtigen 

Quellen und Zielen (z. B. Nahversorgungsstandorte) oder die Schulweg-

sicherung. 

Zielsetzungen und Leitlinien 

Der öffentliche Raum ist so zu gestalten, dass Kindern und Jugendli-

chen, älteren Menschen, Personen mit Familien- und Erziehungsarbeit, 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein sicheres und eigen-

ständiges Fortbewegen ermöglicht wird. Diese Personengruppen haben 

einen starken Bezug zum Quartier bzw. Stadtteil und ein besonderes 

Bedürfnis nach Überschaubarkeit, Sicherheit und Sauberkeit, nach Nähe 

und eigenständiger Mobilität.  

Stabilisierung des Fußverkehrs 

Å Erhaltung des Anteils der Fußwege an den Wegen 

Å Erhaltung und Verbesserung der Nutzungsstruktur im fußläufigen Einzugs-

bereich (z.B. durch Stärkung der Nahversorgung oder Erhalt der Wege im 

fußläufigen Einzugsbereich, möglichst unter 1 km in dicht besiedelten Be-

reichen) 

Verbesserung der Qualität für den Fußverkehr 

Å breite und benutzbare Gehwege 

Å Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

Å Erhöhung der Fußwegenetzqualität 

Erhöhung der Sicherheit für den Fußverkehr 

Å Geschwindigkeitsreduzierung des motorisierten Individualverkehrs 

Å Unfallschwerpunkte entschärfen 

Å keine Angsträume  

Verbesserung der Mobilitätschancen für Menschen mit besonderen Be-

dürfnissen 

Å Umsetzung der Barrierefreiheit durch Abbau physischer Barrieren 

Å Umsetzung des Ă2-Sinne-Prinzipsñ (hºren/tasten, sehen/tasten
 
) bei der 

Gestaltung im Straßenraum 

                                                
16

  vgl. Leitfaden für Verkehrsplanungen (FGSV, 2001). 
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3.1 Netzkonzeption 

Ein wichtiges Ziel von Planungen für den Fußverkehr ist es, ein mög-

lichst engmaschiges Wegenetz vorzuhalten. Das Netz soll größtmögli-

che Bewegungsfreiheit und Wahlmöglichkeit bieten. Die Gehbeziehun-

gen sind meist weniger achsenbezogen als Wege, die mit anderen Ver-

kehrsmitteln zurückgelegt werden. Gebündelte Bewegung von Fußgän-

gerströmen gibt es oftmals nur über kurze Distanzen oder an Orten mit 

hoher Publikumswirksamkeit. Daher sind zur Gewährleistung einer ge-

ringen Maschenweite des Netzes neben der qualitativ hochwertigen 

Ausgestaltung von Hauptverbindungen sukzessive auch die kleinräumi-

gen Bedingungen verbessert werden.  

Bei der Netzplanung sind in Anlehnung an die Richtlinien für integrierte 

Netzgestaltung (RIN) (FGSV, 2008) nachstehende Aufgaben zu erledi-

gen.  

Aufgabe der Netzplanung 

Å Zuordnung der Strecken zu Netzkategorien 

Å Identifikation von Netzlücken, um Verbindungen zu schließen 

Å Zuordnung von festgelegten Qualitäten für die Strecken 

Å Priorisierung von Maßnahmen (bauliche Qualität, Verkehrssicherheit, so-

ziale Sicherheit), um die angestrebten Qualitäten zu erreichen. 

 

Für Norderstedt werden dabei nachstehende Leitlinien der Netzentwick-

lung berücksichtigt. 

Leitlinien der Netzentwicklung 

Å Das Netz ist vorrangig auf Alltagsverkehr ausgerichtet. 

Å Das Alltagsnetz ermöglicht sichere, bequeme und möglichst direkte Wege. 

Å Das Netz ist zusammenhängend. 

Å Auf der Ebene der Stadtteile liegt der Schwerpunkt bei der Erreichbarkeit 

wichtiger Ziele. 

Å Die Anbindung der Stadtteile untereinander und die Integration der The-

menrundwege (vorwiegend Freizeitverkehr) sind gewährleistet.  

Å Das Netz ist durch eine Hierarchisierung in drei Stufen gekennzeichnet. 

 

Hierarchisierung der Fußverkehrsverbindungen 

Ähnlich den Hierarchien im Straßennetz, großenteils auch im Radver-

kehrsnetz, wird das Fußverkehrsnetz entsprechend seiner Funktion in 

verschiedene Hierarchien gegliedert. Im Rahmen des vorliegenden Kon-

zeptes werden die Fußwege 1. und 2. Ordnung betrachtet. 
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Fußwege 1. Ordnung (Fußwegeachsen)  

 

Fußwegeachsen sind die wesentlichen Erschließungsachsen zur Si-

cherung der Nahmobilität im Alltagsverkehr. Diese Wegeverbindun-

gen sind durch nennenswerte Fußgängerfrequenzen gekennzeich-

net und erschließen wichtige Einrichtungen und Ziele, denen teilwei-

se Bedeutung für die gesamte Stadt zukommt (z. B. Einkaufszen-

tren, Schulzentren, U-Bahn, AKN-Bahn-Haltestellen, Parks und Er-

holungsgebiete). 

 

Fußwege 2. Ordnung (Hauptfußwege) 

 

Hauptfußwege erschließen wichtige Einrichtungen bzw. Ziele des 

lokal orientierten Verkehrs auf Stadtteilebene, wie z. B. Schulen, 

Sport- und Freizeitanlagen, kleinere Einkaufszentren.  

 

 

 

Fußwege 3. Ordnung (Nachbarschaftswege) 

 

Nachbarschaftswege stellen im Wesentlichen das ĂRestnetzñ dar, 

das für die kleinräumige Erschließung wichtig ist (z. B. separate 

Rad- und Fußwegeverbindungen als Zugang zur Wohnanlage). 

Neben Fußgängerfrequenzen und Alltagsbeobachtungen, die Auf-

schluss über die gegenwärtige Nutzung der Fußverkehrsverbindungen 

geben, sind die Kartierung von wichtigen Zielen (des Alltags- und Frei-

zeitverkehrs), wie z. B. öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen 

und Ausflugsorte (Wald, Moor, Gewässer, Parkanlagen, Tiere), Ausbil-

dungs- und Weiterbildungseinrichtungen maßgebliche Kriterien für die 

Einstufung der Fußwege. 

Wichtige Freizeitverbindungen in Norderstedt sind die Themenrundwege 

(Bestandteil des Grünen Leitsystems) (s. Karte 3 im Anhang). Bei wich-

tigen Quelle-Ziel-Relationen werden die Themenrundwege in das all-

tagsorientierte Netz integriert. 
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Netzelemente von Fußverkehrsnetzen (Fußwege 1. und 2. Ordnung) 

Die nachstehenden Netzelemente können sowohl Bestandteil von Fuß-

wegen 1. Ordnung als auch von Fußwegen 2. Ordnung eines Fußver-

kehrsnetzes sein. 

Fußgängerbereiche und zentrale Plätze 

Diese weisen eine hohe Quell- und Zieldichte, viele publikumsintensive 

Einrichtungen sowie ein hohe Zentralität für den Fußverkehr auf. Mit 

dem ÖPNV sind sie gut erreichbar, oftmals liegen sie in fußläufiger Ent-

fernung zu Bahnhöfen und größeren Stellplatzanlagen. Gekennzeichnet 

sind sie durch intensive Überlagerung von Verbindungs-, Transport-, Er-

schließungs- und Aufenthaltsfunktion. Beispiele aus Norderstedt: He-

rold-Center (s. Foto), Rathausallee zwischen Zentralem Omnibusbahn-

hof (ZOB) und Rathaus. 

Straßen mit überwiegend innerörtlicher Verbindungsfunktion und 

Hauptverbindungswege 

Dies sind wichtige Verbindungen zu Plätzen, Hauptfußwegen, Hauptge-

schäftsstraßen, Fußgängerbereichen auf Stadtteilebene oder Zielen mit 

stadtweiter Ausstrahlung. Sie stellen beispielsweise die Verbindung zwi-

schen Wohnbereichen und Stadtteilzentren her und bilden oft wichtige 

Verbindungen zu Haltestellen. Es überwiegen Verbindungs- und Trans-

portfunktion. Beispiele: Jumbopfad (s. Foto), Europaallee, Ulzburger 

Straße, Segeberger Caussee. 

Geschäftsstraßen im Stadtteil 

Diese weisen eine hohe Zentralität im Stadtteil auf. Es überlagern sich 

speziell im Einkaufsverkehr viele Ziele bei eingeschränkter Flächenver-

fügbarkeit. Diese Geschäftsstraßen sind in der Regel durch den ÖPNV 

erschlossen, sie sind geprägt von Transport- und Erschließungsfunktion 

im Fußverkehr, je nach Situation auch von Aufenthaltsfunktion. Beispie-

le: Rathausallee (s. Foto), Ulzburger Straße (westl. Nordteil, Friedrichs-

gabe , Alter Kirchenweg (ab Tankstelle bis Marktplatz Harksheide). 

Erholungswege  

Diese haben gesamtstädtische oder stadtteilbezogene Bedeutung. Erho-

lungswege können im Siedlungsbereich oder außerhalb liegen (Wan-

derwege). Es überwiegen Transport- und Aufenthaltsfunktion, wobei die 

Fortbewegung weniger termingebunden und zielbezogen ist (Freizeit- 

und Erholungsverkehr). Beispiele: Grünzug Dunantstraße/ Margarete-

Lillelund-Park (s. Foto), Weg im Ossenmoorpark (Verbindung Müller-

straße - Poppenbütteler Straße). 
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Neben diesen Netzelementen kann das Hauptfußwegenetz (Fußwege 1. 

und 2. Ordnung) auch aus Sammelstraßen (die der Bündelung bzw. der 

Verteilung im Wohngebiet dienen) bestehen, wenn es wichtige Quelle ï

Ziel ï Beziehungen gibt. Aufenthaltsansprüche und soziale Funktionen 

können hier hoch sein). 

Wichtige Verknüpfungspunkte mit anderen Verkehrsarten entstehen im 

Fußverkehrsnetz an Haltestellen und Bahnhöfen sowie an Parkplätzen 

für Fahrräder bzw. Kraftfahrzeuge. 

3.2 Grundsätzliche Standards (Qualitätskriterien) 

Grundlagen für die Definition der Qualitätsstandards sind die Hinweise 

und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen (FGSV): die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen 

(EFA), die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06); die 

Hinweise für Barrierefreie Verkehrsanlagen (HBVA), die Empfehlungen 

für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (EAÖ); die Richtli-

nien für Lichtsignalanlagen (RiLSA); die Richtlinien für die Anlage und 

Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) sowie das Merkblatt zur 

wegweisenden Beschilderung für den Fußverkehr. 

Qualitätskriterien  Primäres Ziel ist das Angebot eines geschlossenen und sicheren Netzes 

von Fußwegen, das die gute Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen des 

tägliches Bedarfs (einschließlich der Freizeit- und Erholungsflächen) si-

cherstellt und die Anschlüsse an Nachbarstadtteile bzw. Freizeitwege 

herstellt.  

Qualitätskriterien 

¶ Direktheit und Netzschlüssigkeit, 

¶ Durchgängige Fußwegebreite von 2,50 m, 

¶ Durchgängige barrierefreie und hindernisfreie Wegebeziehungen, 

z. B. durch stolperfreien Wegebelag, Bordsteinabsenkungen 

¶ Hohes Maß an objektiver und subjektiver Sicherheit, z. B. durch 

Beleuchtung und freie Sichtachsen, 

¶ Ausschluss des Gehwegparkens, 

¶ Ausschluss der gemeinsamen Führung von Fuß- und Radverkehr 

auf Hauptverbindungen des Radverkehrs, z. B. durch Führung des 

Radverkehrs auf der Fahrbahn, 

¶ Führung durch verkehrsberuhigte Bereiche. 

 



 

Fußverkehrskonzept Stadt Norderstedt 

Standards - Netz ï Mängelanalyse - Handlungskonzept 

Bericht 

 

 

  21 

Für die Fußwege 1. Ordnung sind die oben genannten Qualitätsanforde-

rungen maßgeblich. F¿r FuÇwege 2. Ordnung gelten sie in Ăabge-

schwªchterñ Form17. 

Im Einzelnen ergeben sich daraus nachstehende Qualitätsanforderun-

gen hinsichtlich  

- der Fußwegebeziehungen im Verlauf von Straßen und separaten 

Wegen (unabhängig von Straßen) (im Folgenden kurz Längsver-

kehr18 genannt) 

- des Querens von Fahrbahnen im Verlauf der Fußwegebeziehungen 

(im Folgenden kurz Querverkehr19 genannt) 

- der Aufenthaltsqualität/ sozialen Sicherheit,  

- der Barrierefreiheit und  

- des ÖPNV-Umfeldes.  

Die Einhaltung und Berücksichtigung dieser Standards ist für eine Stadt, 

die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fußverkehr zu fördern, von hoher 

Bedeutung.  

Qualitätsstandards für Fußwege im Verlauf von Straßen (Längsverkehr) 

Durchgängige, eindeutig erkennbare Wegebeziehungen auf direktem 

Weg sind für die in hohem Maße Umwege empfindlichen Zu Fuß Ge-

henden von hoher Bedeutung. Die Regelbreiten sind einzuhalten (EFA 

(FGSV, 2002)).  

Blockbebauungen, Friedhöfe usw. können Barrieren darstellen, die un-

nötige Umwege erforderlich machen. Öffentliche Durchgänge sind zu 

ermöglichen. Der Übergang von der Straße zur Grünfläche/Parkanlage 

in Fortsetzung der Wegebeziehung ist sicher zu stellen (Anschlusssi-

cherheit).  

Einseitig angebaute Straßen bedingen in der Regel nur einseitige Anla-

gen für den Fußverkehr, es sei denn, die nicht angebaute Seite besitzt 

aus anderen Gründen Attraktivität (z. B. Haltestellen, Parkplätze). 

 

 

 

                                                
17

  So ist beispielsweise für Fußwege 2. Ordnung die gemeinsame Führung mit dem Radverkehr 

möglich. 

18
  Vgl. dazu die entsprechende Bezeichnung in den Empfehlungen für Fußgängeranlagen EFA 

(FGSV, 2002). 

19
  Vgl. dazu die entsprechende Bezeichnung in den Empfehlungen für Fußgängeranlagen EFA 

(FGSV, 2002). 



 

Fußverkehrskonzept Stadt Norderstedt 

Standards - Netz ï Mängelanalyse - Handlungskonzept 

Bericht 

 

 

  22 

Qualitätsstandards - Anforderungen 

Qualitätskriterien Qualitätsstandards - Anforderungen 

Gehwegbreite Die Regelbreite von 2,50 m soll bei der Bemessung von Fußverkehrsanlagen (Fußwege 

1. Ordnung) nicht unterschritten werden. In der näheren Umgebung bedeutender Infra-

struktureinrichtungen wie Einkaufszentren (Radius 300 m), Schulen (Radius 200 m) oder 

Seniorenheimen (500 m), die regelmäßig von Fußgängerinnen und Fußgängern aufge-

sucht werden, ist ein Breitenzuschlag erforderlich (EFA, 2002). 

Ein hoher Bewegungs- und Begegnungskomfort ist bei 4,00 m gegeben. Für Freizeittras-

sen und Fußwegzonen im Stadteilzentrum sind 5,00 m, bzw. 10,00 m anzustreben, da 

neben den Flächen für den Längsverkehr auch Geschäftsauslagen, Bepflanzungen oder 

Ruhebänke Platz einnehmen EFA, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quelle: Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), FGSV 2002 

 In der näheren Umgebung bedeutender Infrastruktureinrichtungen, die regelmäßig von 

Fußgängern aufgesucht werden (z. B. Schulen, Alteneinrichtungen) sind besondere An-

forderungen (z. B. Breitenzuschläge) zu berücksichtigen (EFA, 2002). 

Bei Verkehrsbelastungen < 50 Kfz/h kann auf separate Gehwege verzichtet werden, 

Ausweisung als Verkehrsberuhigter Bereich (Z325 StVO) wird empfohlen. 

Hindernisse 

 

Die Gehwege sind von Hindernissen freizuhalten. 

Schilderpfosten, Fahrradabstellanlagen, Mülltonnen, Bäume und Auslagen von Geschäf-

ten können gefährliche Hindernisse darstellen und bedürfen, wo sie nicht vermieden wer-

den können, eines Breitenzuschlages zum Seitenraum. Die so genannte Gehweg-

Möblierung (Laternen, Litfasssäulen) sind außerhalb der notwendigen Gehwegbreite an-

zuordnen. Die Kopffreiheit (Einhaltung eines 2,20 m hohen Lichtraumprofils) muss eben-

falls gewährleistet sein.  

 

 
























































































































